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ÖSTERREICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAQ:-j' 

Zl.84/89, 157/89 

Betr.: Gesetzeshilfsdienst 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Datum: 2 1. JUN11989; 
I Vertellt .. �j u{ __ . __ IJJJJ.. .. -

Der österreichische Rechtsanwaltskammertag� au SlC , III er Anlage 

je 25 Ausfertigungen der dem 

Bundesministerium f.wirtschaftl.Angelegenheiten 
zu GZ.91.501/04-IX/1/89 

Bundesministerium für Inneres 
- mit der Bitte um Anschluß zu der bereits überreichten Stellungnahme 

vom 2.Mai 1989 -

zu Zl.194.761/4-GD/88 

erstatteten Stellungnahmen zur gefälligen Kenntnisnahme zu übersenden. 

Beil.o.e. 

Generalsekretär 
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ÖSTERREICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

An das 
Bundesministerium für 
wirschaftliche Angelegenheiten 

Stubenring 1 

1011 W i e  n 

Z1.157/89 

Betrifft: Ingenieurgesetz 1973 BGBl 457/1972 - Novellierung 
Begutachtungsverfahren G Z  91. 501/04-IX/1/89 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Zu dem übersandten Entwurf einer Novellierung des Ingenieurgeset­

zes 1973 erlaubt sich der Rechtsanwaltskammertag die folgenden 

Stellungnahmen der Ausschüsse der Rechtsanwaltskammer Wien und der 

s tei ermärkis chen Rechtsanwal ts kammer vorzul egen. Sei tens der übri­

gen Rechtsanwaltskammern ist keine Stellungnahme bezogen worden. 

I. Die Neufassung des Ingenieurgesetzes 1973 knüpft die Berechti­

gung zur Führung der Standesbezeichnung "Ingenieur" an fol­

gende Tatbestände: 

a) Erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung nach dem Lehrplan 

inländischer höherer technischer oder höherer land- und 

fors twi rts chaftl i cher Lehrans tal ten und an ei ne mi nde­

stens dreijährige Berufspraxis auf dem Fachgebiet, welche 

nicht auf Österreich beschränkt ist. 

b) Absolvierung ausländischer höherer technischer oder höhe­

rer 1 and - und fors twi rts chaftl i cher Lehrans tal ten, di e 
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bestandene Reife-, Abschl uß- oder Ingenieurprüfung, eine 

gemäß § 1 Abs. 1 gleichwertige Ausbil dung und eine minde­

stens dreijährige Berufspraxis in Österreich auf deM 

Fachgebiet. 

c) Ein techni sches, l and- oder forstwirtschaftliches Studium 

im Aus 1 and, mi t wel chem der Erwerb ei ner gl ei chwerti gen 

Berechti gung verbunden ist, wenn ei ne gemä ß § 1 Abs. 1 

geforderte gl eichwertige Ausbil dung, d. h. eine Ausbildung 

nach dem Lehrpl an der dort angeführten inl ändischen höhe­

rer Fachl ehrans tal ten und ei ne mi ndes tens drei j ähri gen 

Berufspraxis auf dem Fachgebiet vorliegt und schließlich 

bei mangel nder österreichischer Staatsbürgerschaft die 

Reziprozität gegeben ist. 

Mi t dieser Regelung wird 

Verwal tungsgerichtshofes in 

466/74 vom 25. September 

zwar der Interpretation des 

den zitierten Erkenntnissen Zahl 

1974 und Zahl 3071/79 vom 

14. November 1980, wonach die Abl egung irgendeiner (nicht nur 

technischen oder forstwirtschaftl ichen) Reifeprüfung samt 

entsprechender fachl icher Ausbil dung für den Erwerb der 

Berechtigung ausreichend ist, begegnet und die Möglichkei t, 

die Standesbezeichnung " Ingenieur" zu erwerben, eingeschränkt, 

doch dürften sich weitere Interpretationsprobl eme ergeben. 

11. Die vorl iegende Fassung gibt Anlaß zu fol genden Interpretati­

onsmögl ichkeiten: 

. ':-', 
1. . Wenn im § 1 Abs. 1 eine Ausbil dung nach dem Lehrpl an 

.i nl ändis eher Fachlehranstalten und eine dreijähri ge Be­

.·rufspraxis geforde'rt wird, so könnte bei Identität eines 

. ausländischen Lehrplanes mit einem inländischen, verbun-

den mit Reifeprüfung, eine Ausbildung auch im Ausl and 

ausreichend sein, c.a eine Beschränkung auf das Inl and 

.nicht vorgesehen ist. 
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Es könnte überdi es unter di es em Ges i chts punkt auch ei ne 

im Ausl and mi t Erfolg abgelegte "Externistenprüfung" und 

eine ausländische fachliche dreijährige Berufspraxis aus­

re ich e nd sei n. 

Soll daher § 1 Abs. 1 auf den Inlandsbereich beschränkt 

sein, wird dies zur Vermeidung von Zweifelsfällen anzu­

führen sei n. 

2. Der § 1 Abs. 2 betrifft Absolventen ausländischer Fach­

schul en, deren Lehrpl äne ni cht i n1 ändi s chen Fachs chul en 

entsprechen. 

Hier wird im Gegensatz zu § 1 Abs. I, welcher auch die 

Externisten-Reifeprüfung zuläßt, die "Absolvierung" die·· 

ser Schule verlangt, womit eine Externistenreifeprüfung 

im Ausland ausgeschlossen wird, und weiters wird eine dE.lU 

Lehrplan inländischek Fachschulen gleichwertige Aus­

bildung gefordert. Die darauf Bezug habenden Worte "ihre 

Ausbildung der gemäß Abs. 1 geforderten gleichwertig ist" 

�st wohl so zu verstehen, da doch im § 1 Abs. 1 vom 

" Lehrpl san i nl ändi scher hÖhere:c" Fachl ehrans taJ.....t.!ill ges pro­

chen wird. 

Überdies wird eine dreijährige Berufspraxis in Österr§ich 

gefordert, während nach Abs. 1 auch eine solche im Aus­

land interpretiert werden könnte. 

Di e Fas s ung des § 1 Abs. 2 könnte s ohi n auch Probl eme des 

Gleichheitsgrundsatzes aufwerfen. 

3. In § 1 Abs. 3 wird eine Fachausbildung im Ausland ohne 

Rei feprüfung, Abschluß- oder Ingenieurprüfung, jedoch 

verbunden mi t ei nel' zur Füh:cung der Standes bez ei chnung 

" I ngeni eur" gl e1 chwerti gen Berechti gung behandel t. 
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In diesem Fall wird eine dem Abs. 1 gleichwertige Ausbil­

dung gefordert, d. h. eine Ausbildung nach dem Lehrplan 

der dort bezeichneten inländischen höheren Lehranstalten. 

Soll te unter dem Begri f f "Aus bi ldung" auch di e Berufs­

praxis fallen, dann wäre dieser Begriff in Abs. 1 bereits 

entsprechend zu definieren. 

Die vorliegende Fassung läßt auch die Interpretation ei­

ner Externistenreifeprüfung zu, wodurch der Abs. 2 eine 

Erweiterung erfahren würde. 

Es wäre daher zu überlegen, ob § 1 Abs. 2 entsprechend 

erweitert werden sollte, 30daß der Abs. 3 überhaupt ent­

fallen könnte. 

4. In § 5 sollte in Bezug auf das Verfahren außer § 1 auch 

§ 3 zitiert werden. 

111. Der Ausschuß der steiermärkischen Rechtsanwaltskammer hat eine 

durchaus nega ti ve Stell ungnahme zu der beabs i chti gten Novel­

lierung des Ingenieurgesetzes 197 3 bezogen: 

1. Da hervor ragende Lei s t unge n au f techni s chem Gebi et auch 

von Pers onen erbracht werden, wel che ni cht den formell en 

Abschluß einer berufsbildenen höheren Schule haben, be­

steht kein Grund, eine Änderung der bisherigen Rechtslage 

herbeizuführen, wonach eine zehnj ährige Berufspr<lxis und 

die erfolgreiche Ablegung einer Prüfung vor Sachverstän­

di gen des Bundes mi ni s teri ums für LJnterr·. ;ht, Kuns t und 

Sport für die Verleihung der Standesbezeichnung "Inge­

nieur" ausreichend ist. 

2. Da in zahlreichen Fjllen Absolventen einer allgemein bil­

denden höheren Schule zwar nicht das Studium an einer 

te chnischen Universität beendet haben, wohl aber die er­

s te Di pl omprüfung abgel egt haben, wäre es s achl i ch ni cht 
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gerecht ferti gt, dies en Pers onenkrei s von der Verl ei hung 

der Standesbezeichnung "Ingenieur" auszuschließen. 

3. Da für die Erlangung oder Beibehaltung eines akademischen 

Grades die strafrechtliche Verurteilung nach der derzeit 

geltenden Rechtslage ohne rechtliche Bedeutung ist, ist 

die bisherige Fassung des § 2 nicht gerechtfertigt und es 

entfällt daher auch eine Anpassung. Die Bestimmung des 

§ 2 des Ingenieurgesetzes 1973 wäre vielmehr ersatzlos zu 

s trei ehen. Ei n akademi scher Grad kann weder aufgrund ei­

ner strafgerichtlichen Verurteilung entzogen werden, noch 

bildet eine nicht getilgte strafrechtliche Verurteilung, 

zu welcher Strafe auch immer, ein Hindernis einen akade­

mischen Grad zu erlangen. 

4. Da nach der Novell e für di e Verl ei hung der Standes be­

zeichnung " Ingenieur" ein schematisierter Berufs- und 

Ausbildungsplan vorgesehen ist, könnte ein Diplomin­

genieur bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen von der 

Verl eihung der Standesbezei chnung "I ngenieur" ausge­

s chl os s en werden. Ei n sol cher Aus s chl uß ers chei nt s ach­

lieh nicht gerechtfertigt. 

Wien, am 13.Juni 1989 

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag 

Dr. Schuppich 
Präsident 
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